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Die Landtagsbeschlüsse vom Freitag 
Kurzbericht über die öffentliche Sitzung — Das Parlament entscheidet zugunsten des Solidaritätsprinzips in der AHV 

Bis zur Mittagspause erledigte der Landtag 
acht der 22 Tagesordnungspunkte: 

Das Protokoll über die öffentliche Landtags-
sitzurag vom 27. November wurde genehmigt; 

Das Gesetz über die Einhebung einer Um
lage für Mitglieder der Gewerbegenossenschaft 
wurde nach der dritten Lesung einstimmig in 
Kraft gesetzt, nachdem die Progressionsskala 
für die Errechnung der Umlage entsprechend 
den Anträgen aus der Sitzung vom 27. Novem
ber nach oben weitergeführt wurde, Sie erreicht 
jetzt bei einem Erwerb von 80 000 Franken und 
einer Umlage von sfr. 440.— ihre Obergrenze. 
Für Mehrerwerb (über diese Grenze) wird pro 
20 000 Franken eine zusätzliche Umlage von 
sfr. 80.— erhoben. 

Das Gesetz über Abänderung der Gewerbe
ordnung (Fähigkeitsnadhweis im Gast- und 
Schankgewerbe) wurde in erster Lesung behan
delt. Nachdem der Staatsgerichtshof die ent
sprechende Regierungsverordnung aufgehoben 
hatte, soll durch die Einführung dieses Geset
zes die legale Grundlage für die Einführung 
des Fähigkeitsnachweises geschaffen werden. 

KOMMENTAR 
Mond-Weihnacht 

Die Mondfahrt, die heute beginnen soll, 
könnte den Glauben auf die Probe stel
len. Durch ihn wird das weit verbreitete 
Missverständnis des Christentums ganz 
und gar unmöglich, als gehe es dabei 
um das Akzeptieren eines zweistöckigen 
Weltbildes — wider besseres Wissen. 
Wer mit dem Glauben die Vorstellung 
verknüpft, der Himmel sei oben und 
Gott über den Wolken, dem wird dieser 
Glaube genommen. Zum Glück, denn es 
war ein Unglaube, der die Form und 
den Inhalt der biblischen Botschaft nicht 
unterschied. Zur unwesentlichen Form 
gehört es, ob Engel zu den Hirten ge
redet haben, oder ein Stern vom Mor
genland Richtung Bethlehem gewandert 
ist. Zum wesentlichen Inhalt von Weih
nachten gehört es, dass Gott in einem 
Menschen begegnete. In einem Men
schen noch dazu, der die Nächstenliebe 
und die Liebe zu Gott gleich hoch ge
wertet hat. Mit Weihnachten ist alles 
Trennende erledigt, zwischen Gott und 
Mensch, zwischen den Menschen. — Nie 
sind Menschen weiter von Menschen 
entfernt gewesen, als es die werden, die 
als erste den Mond umkreisen. Viel
leicht geschieht das an Weihnachten 
1968. Nie können sich Menschen näher
kommen, als in der Liebe, von der Weih
nachten handelt. — Aber die Menschen 
haben den Gott, der das Trennende 
durch die Liebe überbrücken wollte, 
nicht nur in Bethlehem in den Stall ver
bannt. Wichtiger als die Liebe war ihnen 
die Konfession. Sie suchten Gott auf 
Wolken thronend, statt im Mitmenschen, 
der nach einem gütigen Wort hungerte. 
Die Mondfahrt, die heute beginnen soll, 
könnte den Glauben auf die Erde zurück
werfen. Dann würde es 1968 radikal 
Weihnachten: Wir kämen zur Einsicht, 
dass Gott tatsächlich im Menschen be
gegnet. (pfm) 

Für Ihre Bankgeschäfte 

Ein Antrag des Abg. Dr. Marxer, die Lesung 
der Vorlage erst nach Bekanntwerden der Ur
teilsbegründung des Staatsgerichtshofes durch
zuführen, wurde mehrheitlich abgelehnt, d a  da
durch ein gesetzloser Zustand eintreten würde, 
welcher in der Zwischenzeit Konzessionsertei
lungen ohne Fähigkeitsnaohweis ermöglichen 
würde. 

Das Gesetz betr. die Aufhebung tierseuchen
polizeilicher Gesetze, welche im Widerspruch 
zu den entsprechenden schweizerischen Vor
schriften stehen, wurde in erster Lesung be
handelt. Liechtenstein ist aufgrund des Zoll
vertrages verpflichtet, die tierseuchenpolizei
lichen Vorschriften der Schweiz in ihrem ma
teriellen Gehalt zu übernehmen. 

Das Gesetz über Abänderung des Steuerge
setzes (betreffend die Motorfahrzeugsteuer) 
wurde in erster Lesung behandelt. Das Gesetz 
sieht die Besteuerung von schweren Bauma
schinen vor, welche bis anhin nicht besteuert 
wurden, obwohl sie den Strassenverkehr mit
unter ungleich schwerer belasteten als z.B. 
das «Motorvelo einer Hausfrau» (Dr. Georg 
Malin), welches besteuert wurde. 

Das Gesetz über die Ausrichtung von Grati
fikationen an das Staatspersonal wunde in er
ster Lesung behandelt. Ein Antrag des Abg. 
P* Ernst Büchel, auf die Staffelung nach Dienst

en zu verzichten und allen Staatsangestell-
von Anbeginn ein volles Monatsgehalt aus

zuzahlen, wurde vom Landtag mit 11:4 Stim
men abgelehnt. 

Das Gesetz betr. die Aenderung des Gesetzes 
über die Familienzulage (Anpassung der Kin
derzulagen für Grenzgänger an die 'liechtenstei
nischen Ansätze) welches aufgrund der Sozial
abkommen notwendig wurde, wurde in erster 
Lesung behandelt. 

Anlass zu mehreren Voten gab im Landtag 
der Gesetzesentwurf betreffend die Abände
rung des AHV-Gesetzes. Nachdem die Renten 
der AHV und IV ab 1. Januar 1969 mindestens 
um ein Drittel erhöht werden sollen, muss 
auch der Beitragssatz entsprechend angehoben 
werden. Die Regierungsvorlage sieht zur Fi
nanzierung dieser Renten einen Beitragssatz 
von 2,5 Prozent vom unselbständigen Erwerb 
(wovon je die Hälfte Arbeitnehmer und Abeit-
geberbeitrag) und einen Beitragssatz von 4.6 
Prozent auf selbständigen Erwerb vor. Diese 
Differenzierung der Beiträge entspricht der 
schweizerischen Lösung, die auf Grund eines 
Zufallsmehrs von 16 Stimmen im Nationalrat 
zustande kam. Mehrere Abgeordnete nahmen 
jedoch gegen diesen Vorschlag Stellung und 

betonten, dass das Solidaritätsprinzip das Fun
dament der  Sozialversicherung sei. Ausserdem 
müsse der Grundsatz gleiche Renten, gleiche 
Beitragsleistungen aufrechteilhalten werden und 
es wurde die Befürchtung ausgedrückt, dass 
die Differenzierung des Beitragssatzes im Volks-
obligatorium zu einer Klasseneinteilung des 
Volkes führe. Es wurde auch auf die degres
sive Skala hingewiesen, wonach der Beitrags
satz für schlechter verdienende Selbständiger
werbe bis auf 2 Prozent AHV-Beitrag sinkt. 
Damit werde dem Kleingewerbe bereits Rech
nung getragen. Unterstrichen wurde auch die 
Tatsache,dass der Versicherungsmathematiker 
Dr. Ernst Kaiser, ein international anerkannter 
Fachmann und Berater des Bundesrates, in vol
ler Kenntnis der schweizerischen Situation dem 
liechtensteinischen Landtag einen Beitragssatz 
von 5 Prozent Vorschläge. Ein Abweichen von 
der versicherungsmathematischen Analyse von 
Dr. Kaiser, auf der die AHV-IV-Revision ba
siert, werfe die absurde Frage auf, ob eine sol
che Analyse in Zukunft gesehen überhaupt 
notwendig sei. Man unterstrich den Grundsatz, 
nach Möglichkeit in den Leistungen der Schweiz 
anzugleichen, in der Finanzierung jedoch etwas 
freier zu sein und auf die unterschiedlichen, 
effektiven liechtensteinischen Verhältnisse ab
zustellen. Auf Antrag von Dr. Ernst Büchel 
wurde bereits in der ernsten Lesung über die
sen Punkt abgestimmt und der Landtag ver
warf den Vorschlag der Regierung mit 11:4 
Stimmen und sprach sich für einen undifferen
zierten Beitragssatz von 5 Prozent für die AHV 
aus, wovon, je  2,5 Prozent Arbeitnehmer und 
Arbeitgeberbeitrag sind. 

Wir werden über diese einzelnen Punkte 
der Tagesordnung, sofern sie im Parlament zu 
grösseren Diskussionen führten, in unseren 
nächsten Ausgaben näher berichten. 

An der Sitzung vom Freitagmorgen, die unter 
dem Vorsitz von Landtagspräsident Dr. Alexan 
der Frick stand, nahmen von der Fraktion der 
Fortschrittlichen Bürgerpartei die Herren Abg. 
Dr. Ernst Büchel, Josef Büchel, Leo Gerner 
Dr. Georg Ma'lin, Dr. Peter Marxer, Georg Oehri 
und Gustav Ospelt teil. Die Fraktion der Va
terländischen Union war ebenfalls vollzählig 
vertreten. Für sie sprachen die Abg. Dr. Ivo 
Beck, Johann Beck, Cyrill Büchel, Roman Gass
ner, Samuel Kindle, Dr. Franz Nägele und Dr. 
K.H. Ritter. 

Die Beschlüsse vom Nachmittag 
Dais Gesuch betreffend die Aenderung des 

Gesetzes über die Ergänzungsleistungen zur 
(Fortsetzung Seite 2) 

1. Preis: Zeitgemässe Wohntypen 
Bekanntlich entschied sich die Jury, die über die Entwürfe der zeitgemässen Wohntypen zu 
entscheiden hatte, in zwei von drei Projekten für die Pläne des Liechtensteiner Architekten
teams Bargetze und Nigg. Wir stellen Ihnen heute das siegreiche Projekt «Balzers» im Bilde 
vor. In einer der kommenden Ausgaben werden wir näher auf die Preisträger und ihre Ent
würfe eingehen. Alle eingereichten Projekte werden übrigens vom 25. Dezember an öifentlich 
ausgestellt. (Foto: Peter) 

Verwaltungs- & Privatbank 
Aktiengesellschaft 

Vaduz Tel. 075/ 2 3131 

Neuer Präsident am 
Obersten Gerichtshof 

Der Landtag schlägt dem Landesfürsten 
Dr. Hans Kapser zur Ernennung vor 

Als erstes Traktandum der Nachmittagssit
zung von gestern Freitag bestellte der Landtag 
den neuen Präsidenten des Obersten Gerichts
hofes des Fürstentums Liechtensteins, der an 
die Stelle des verstorbeinen Prof. Dr. Franz 
Gschnltzer treten wird. Nach geheimer Wahl 
beschloss der Landtag einstimmig, dem Landes
fürsten den derzeitigen Präsidenten des Oester
reichischen Obersten Gerichtshofes, Dr. Hans 
K a p s e r  für dieses hohe Amt vorzuschlagen. 

Dr. Hans Kapser trat im Jahre 1928 in den 
Richterdienst, war stellvertretender Vorsitzen
der des Gewerbegexichtes (heute Arbeitsge
richt) in Wien, trat 1945 ins Bundesministerium 
für Justiz ein, leistete einen wesentlichen An
teil der neuen Arbeitsrechtsgesetze der Repu
blik Oesterreich, wurde 1948 Ministerialrat und 
1953 Sektionschef am Justizministerium. Im 
Jahre 1955 wurde Dr. Hans Kapser Justizmini
ster der Republik Oesterreich. Nach Ablauf 
seiner Amtszeit trat er als Präsident in das 
Oberlandesgericht Wien ein und wurde 1966 
Präsident des Obersten Gerichtshofes der Re
publik Oesterreich. Der dem Landesfürsten zur 
Ernennung vorgeschlagene Richter ist Mit
herausgeber der Oesterreichischen Juristenzei
tung und hat sich als Herausgeber diverser 
Gesetzeswerke internationalen Ruf erworben. 

Wie Regierungschef Dr. Gerard Batliner dem 
Parlament mitteilte, wäre Dr. Kapser bereit, 
der Ernennung des Landesfürsteii zum Präsi
denten des Obersten Gerichtshofes des Für
stentums Liechtenstein Folge zu leisten. Für 
unser Land bedeutet es eine grosse Ehre, einen 
der führenden Juristen für dieses Amt ver
pflichten zu können. 

voffiagz{Cag 
Mit einem umfangreichen Traktandum be

schäftigte sich der Landtag den ganzen gestri
gen Freitag. Neben zahlreichen neuen Gesetzen 
beriet der Landtag auch über den Jahresbericht 
für 1967 und verschiedene andere Geschäfte. 
Als neuer Präsident des liechtensteinischen 
Obersten Gerichtshofes wird der Landtag dem 
Landesfürsten den ehemaligen österreichischen 
Justizminister Dr. Hans Kapser vorschlagen. — 
Ueber die Debatten des Landtages berichten 
wir auf Seite 1. 

* 
Die Theateraufführungen des Theaters für 

Vorarlberg gehen auch während der Festtage 
weiter. Am 29. Dezember will uns das Ensemble 
mit der bekannten Komödie «Die KaktusblUte» 
in Silvesterstimmung versetzen. Eine kurze Vor
schau auf die Aufführung finden Sie auf Seite 3. 

Auf unserer Sportseite berichten wir über 
das 1. Querfeldeinrennen, das am 29. Dezember 
in Schaan durchgeführt werden soll. Auch un
sere Skifahrer melden, dass sie über die Feier
tage trainieren wollen. Dem Freunden des Eis
hockey melden wir, dass sie über das Wochen
ende in den Genuss zweier guter Partien kom
men können. Am Samstag spielt der EHC Hilti 
Feldkirch gegen Wien und am Sonntag gegen 
den wahrscheinlichen Europacupfinalisten KAC 
(Seite 5). 

* 
In Triesenberg besteht seit einigen Wochen 

eine Ausstellung zur Geschichte der Gemeinde 
und der Pfarrei Triesenberg. Im ersten Stock 
des neuen Rathauses kann der Besucher an
hand zahlreicher historischer Aufnahmen, Do
kumenten und Geräten die Entwicklung der 
Walsergemeinde verfolgen (Bericht Seite 9). 

Die Wetterprognose spricht von Niederschlä
gen. Ob es  sich dabei um den  sehnlichst-erwar
teten Schnee oder einfach um ganz gewöhn
lichen Regen handelt, wird der Interpretation 
des Lesers überlassen. Wir können auch nicht 
mehr, >als mit der Metereologischen" Zetttred-
anstalt auf die weisse Bracht zu hoffen. 


